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 Veröffentlicht am 29.04.2003

Norm

ZPO §577

Rechtssatz

Schiedsvereinbarungen sind unzulässig, bei denen das ö5entliche Interesse so bedeutsam ist, dass die amtswegige

Verfahrenseinleitung möglich oder geboten ist oder die amtwegige Beteiligung eines Vertreters der ö5entlichen

Interessen in Frage kommt bzw dass die Schiedsrichter eine Entscheidung oder Verfügung tre5en müssten, die kraft

ihrer Besonderheit nur ein mit staatlicher Autorität ausgestattetes Gericht fällen könnte.
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